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Frist für Steuererklärung 2004 läuft am 31.12.2006 ab
Presseinformation

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) weist darauf hin, dass die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2004 am 31.12.2006 endet. Dies betrifft Steuerpflichtige, die nicht erklärungspflichtig sind.
Noch bis zum Ende des Jahres können Steuerpflichtige, die nicht zur Abgabe einer Einkommen-steuererklärung verpflichtet sind, einen Antrag auf Veranlagung (früher Lohnsteuerjahresausgleich) für das Jahr 2004 beim jeweils zuständigen Finanzamt stellen. 

Viele wissen jedoch nicht, ob sie erklärungspflichtig sind oder nicht. Der Verband rät daher, sicherheitshalber noch bis zum 31.12.2006 die Erklärung für 2004 beim Finanzamt einzureichen. Wird die Frist versäumt, bestehen nur geringe Chancen, die oft zuviel gezahlte Steuer vom Fiskus zurückzuholen.

Wer Hilfe dabei benötigt, kann sich als Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitsloser im Rahmen einer Mitgliedschaft an eine der zahlreichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine wenden. Hier wird nicht nur beraten, sondern auch die Erklärung erstellt, der Bescheid auf Richtigkeit geprüft und gegebenenfalls Einspruch bzw. Klage eingelegt. Selbst bei Nebeneinkünften aus Vermietung, privaten Veräußerungsgeschäften und bei Kapitalerträgen helfen die Vereine, wenn diese Einnahmen insgesamt 9.000 EUR bzw. bei Ehegatten 18.000 EUR nicht übersteigen. Auch bei vielen Anträgen, wie zum Beispiel der Arbeitnehmersparzulage, Kindergeld, Riesterrente, Wohnungsbauprämie oder Eigenheimzulage helfen die Vereine. 
Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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